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und Ostfalen1), dann aber kommen sie im Würzburger Herzogs­
privileg von 1168 vor. In diesem Privileg werden sie zusammen mit 
den Nordalbingern genannt, die neu angesiedelt worden waren; da­
durch wird ihre Stellung als Rodungssiedler scharf gekennzeichnet.2) 
Mir scheint es freilich zweifelhaft, daß jemals Nordalbinger nach 
Würzburg gekommen sind, vielmehr dürfte diese Stelle, die un­
mittelbar aus den Würzburger Fälschungen entnommen ist, von 
anderswoher stammen. Die Bargilden kommen zuerst in jenen 
Würzburger Fälschungen vor, die im 11. Jh. angefertigt worden 
sind. Damals erfolgte auch die Besiedlung der Harzlandschaft und 
des vorgelagerten Gebietes durch Zuzüglinge. Stumpf hat fest­
gestellt3), daß Bischof Bruno von Würzburg seinem Bistum 1036 
Besitzungen in Westfalen in bedeutendem Umfang mit 203 Mark 
Silber jährlichen Erträgnissen geschenkt hat. Dadurch war Würz­
burg an den Bargilden interessiert, während wir sonst über Bargilden 
im engeren würzburgischen Gebiet, auch über die Grafen, die dort 
amtieren und die Herrschaf t über die Bargilden ausüben sollten, 
nichts wissen. Es handelt sich aber jedenfalls um Leute, die auf 
Königsland angesiedelt waren und unter der Gerichtsbarkeit und 
Verwaltung der Grafen standen und auch nach dem Privileg bleiben 
sollten. Ihnen entsprachen im bayrischen Gebiet die Barschalken4), 
die großenteils eine übriggebliebene römische Bevölkerung dar­
stellten und deren unmittelbares Verhältnis zum Herzog nicht 
zweifelhaft ist. Auf die gleiche Stufe möchte ich auch die Freien im 
Norital, die dem Bischof von Brixen gehörten und von K. Hein­
rich III. von Abgaben und öffentlicher Gerichtsbarkeit befreit 
wurden, stellen.5) Es ist undenkbar, daß der König über Altfreie, 
die ihre Freiheit nicht erst besonderer königlicher Verleihung oder 
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